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Mittheilungen.

Bern. HKorresp.) Letzthin fanden die Patentprüfungen für Sekun-
darlchrer statt und zwar dieses Mal nicht, wie gewohnt, im Hoch-
schulgebände, welches reparirt werden soll, sondern in den finstern
und engen Lokalitäten der Kantonsschule. Die Prüfungen, schriftlich
und mündlich, theoretisch und praktisch, dauerten in der Regel von
Morgens 7 Uhr bis oft Abends 7 Uhr, was weder Examinatoren
noch Examinanden, die ungefähr in gleicher Zahl einander gegenüber

standen, als ein sehr beneidenswertstes Loos erscheinen mochte. Von
den 9 Aspiranten, 7 Lehrern und 2 Lehrerinnen, machten 5 das

Examen für die Fächer der mathematisch-naturwissenschaftlichen, 2 der

neusprachlichen und 1 der altsprachlichen Richtung, von denen alle

bis auf 1 und zwar 3 mit guten und 4 mit ziemlich guten Noten

patentât worden sind. Eine der beiden Lehrerinnen konnte bloß ein-

zelne Fähigkeitszeugnisse erhalten, weil ihre Fächer, in denen sie das

Examen zum Theil mit Erfolg bestanden, in keine der 3 vorgeschrie-

benen Richtungen des Reglements paßten, worauf sie ihre Lehrer,
die ihre Studien hätten leiten sollen, unbegreiflicher Weise nicht auf-
merksam gemacht zu haben scheinen. Während bei denjenigen Aspi-
ranten, die schon längere Zeit als Lehrer praktizirt, mit Ausnahme
eines einzigen, der auch im Theoretischen vortrefflich bestanden, der

Maugel einer nachhaltigen, theoretischen Durchbildung mehr oder

weniger zum Vorschein kam, so traf dann den andern Theil der

Aspiranten, die unmittelbar ans ihren Bildungsanstalten hervorge-

gangen, der Mangel an Praxis und Erfahrung, was sich am ans-

fallendsten bei den Lehrproben gezeigt hat. Alle haben also, mit
wenigen Ausnahmen, nach dieser oder jener Seite hin noch bedeutende

Lücken zu ergänzen, um einer spätern erfolgreichen Wirksamkeit ans

dem Gebiete des Mittelschulwesens ganz sicher zu sein. Möge dieß

recht bald geschehen und nicht auf zu lange hinausgeschoben oder gar
etwa für überflüssig gehalten werden! —

— Seeland. Die Kreissynode Aarberg hat in ihrer letzten

Sitzung — so schreibt uns ein Korrespondent — zwei Beschlüsse ge-

faßt, die dem ersten Anschein nach sich zu .widersprechen scheinen, bei

näherer Betrachtung aber so viel innern Zusammenhang haben, daß

sie ihren gemeinschaftlichen Ursprung nicht verleugnen können.
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Der erste Beschluß lautet: Die Mitglieder der Kreissynode

legen für ihre vom Braudunglück betroffenen Kollegen in Oberhofen
eine Liebesgabe zusammen, und der zweite: In Zukunft soll es der

Privatwohlthätigkeit überlassen bleiben, diejenigen Abgebrannten zu

unterstützen, welche ihre Habe nicht versichert haben.

Von etwa 30 anwesenden Mitgliedern wurden 46 Fr. zusammen-

gelegt, was immerhin ein Zeichen ist, daß der zweite Beschluß nur
in dem Sinne gefaßt wurde, um recht Viele zu veranlassen, sich

bei den im Vaterland bestehenden Brandversicherungsanstalten zu

betheiligeu. An uns Lehrer stellt man mit Recht die Anforderung,
Pfleger jeglicher Tugend zu sein, und zwar dnrch Wort und That;
aber was sind Worte? Sie machen nicht so viel Eindruck als eine

einzige That und wenn sie mit Flammenschrift niedergeschrieben waren;
darum, werthe Collcgen, schreitet zur That, laßt Habe und Gut
versichern, zeigt, daß Ihr auch in dieser Hinsicht ein Herz habt für
Staat, Gemeinde und Familie, und daß weder Saumseligkeit noch

Engherzigkeit Euch abhalten kaun, eine Tugend der Gemeinnützigkeit

auszuüben, wobei, beiläufig gesagt, in Stunden des Unglücks der

krasseste und berechnendste Egoismus seine ganz ausgezeichnete Rech-

nung findet!
Laßt Eure Habe versichern, damit nicht, wenn über Euerm Haupte

das Unglück weilt, die Schlangenzähne der Reue die von den Flammen
geschlagenen Wunden weiterfrcssen durch die Selbstanklage: Ich habe

mein Unglück zum Theil selbst verschuldet.

— Ueber die Verhandlungen der Schulsynode, welche ihre dieß-

jährige ordentliche Sitzung den 27. Oktober in Bern hielt, werden

wir in nächster Nummer berichten.

Waadt. Wie wir der „N. B. Schulzeitung" entnehmen, ist
der Entwurf zu einem neuen Primarschulgesetz erschienen. Nach dem-

selben werden die Lehrer in 3 Klaffen getheilt mit einer fixen Besol-
dung von 900, 700 und 400 Fr. Dazu kommt ein Schulgeld von

Fr. 3 per Schüler. Die Alterszulageu betragen von 5 — 10 Jahren

25, von 10 — 15 Jahren 50, von 15 — 20 Jahren 75 und von

20 und mehr Jahren 100 Fr. Zur Beaufsichtigung der Schulen
werden 5 Inspektoren mit einem fixen Gehalt von 2000 Fr. nebst

Neiseentschädigung aufgestellt. An die Primärschulen werden sich die

Sekundärschulen anschließen.
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